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Ze¬
igend
dem
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An-
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Aekannlmachung
Nr . W. I. 441/8. 17. K. N. A.

treffend Beschlagnahme und Bestandserhe-
ing von Baumwoll-, Seiden- und Kunst¬

seidentüllen
vom 10 . September 1917.

l.
Auf Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Belagerungszu-

itib vom 4. Juni 1851 (G. S . S . 451 ff ) in Verbindung mit
i- in Gesetz vom 12. Dezember 1915 (R . G. Bl . S . 813) be-
).  U . kffend Abänderung des Gesetzes über den Belagerungszustand
r| m 4. Juni 1851 wird hiermit nachstehendes bekanntgemacht:
m. : § 1-
— Beschlagnahme.

Bei den in § 3 genannten Firmen im Bereich des stell-
>rtr. Generalkommandos XV11I. Armeekorps vorhandene und

El » Eintritt der Beschlagnahme noch eingehende Bestände an
»umrvoll-, Seiden- und Kunstseidentüllen von mehr als 4 Lot
>sden cm., mit Ausnahme der bestickten und gemusterten, sowie
ir Tülle in schwarz, werden hiermit beschlagnahmt. Am 10. 9.
l. vorhandene Mengen unter 100 gm für jede Qualität bleiben
schlagnahmefrei.

8 2.
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die Vornahme
IN Veränderungen an den von ihr berührten Gegenständen ver-
»ten ist und rechtsgeschästliche Verfügungen über sie nichtig sind.
!fn rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen gleich,
lkim Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung er-

ii W
rifJ ' Die vor dein Inkrafttreten der Beschlagnahme begonnene
, Adelung und Ausrüstung der unter die Beschlagnahme fallen-

Tülle kann jedoch beendet werden.
biir? § 3.

Kon der Beschlagnahme betroffene Firmen.
in K Abgesehen von den Tüllfabrikanten, kommen folgende Fir-
H *n, die Tülle der vorerwähnten Art besitzen, in Betracht : Wa-
ü ! Muser , Blusen-, Gardinen-, Korsett, Weißwaren-, Stickerei-,

Fleier-, Damenputz-, Kurzwaren-, Baumwollwaren- und Sei-
'niwarensirmen.

K4.
Meldepflicht.

Die in 8 3 angegebenen Firmen haben bis zum 25. 9. 17.
beschlagnahmten Bestände unter Angabe der Mengeit nach

Meilen, Qualitäten und Farben dem Webstoffmeldeamt der
Hs-Rohstoff-Abteilung, Berlin SW 48, verlängerte Hedemann-

10|11, briefliche zu melden und Handmuster der Meldung
Pfügen.

Die Meldung der in der Veredlung oder Ausrüstung be-
lichen Tülle hat erst nach Fertigstellung, wie vorstehend an-
!ben, an das Webstoffmeldeamt zu erfolgen.

8 5.
Lagerbuchführung «ad Auskunftorrteilung.

Jede meldepflichtige Firma hat ein Lagerbuch zu führen,
aus dem die Vorräte und jede Veränderung derselben ersichtlich
sein muß.

Beauftragten Beamten der Militär - und Polizeibehörden ist
die Prüfung des Lagerbuches, der Belege sowie die Besichtigung
der Raumes in denen meldepflichtige Gegenstände vermutet wer¬
den, zu gestatten.

8 6.
Anfragen « nd Anträge.

Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmachungbetreffen,
fiub an das Wcbstoffmeldeamt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung in
Berlin SW  48 , verlängerte Hedemannstraße 10/11, zu richten.

8 7.
Strafbestimmungen.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr wird bestraft, soweit
allgemeiile Strafgesetze keine höheren Strafen bestimmen, wer die
vorstehenden Anordnungen Übertritt oder zur Uebertretung auf¬
sordert oder anreizt; beim Vorliegen mildernder Umstände kann
aus Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mk erkannt werden.

II.
Die im 8 3 genannten Firmen werden auf Grund der Be¬

kanntmachung des Bundesrats über die Auskunftspflicht vom
l2 . 7. 17. (R . G. Bl . S . 604) aufgefordert, dem Webstoffmelde¬
amt mit der Bestandsmeldung (§ 4 'Abs. 1 dieser Verordnung
zu l) eine besondere Mitteilung einzureichen, aus der hervorgeht,
an welche Firmen sie seit dem 1. 4. 1917 insgesamt mehr als
50 kg Tülle der im § 1 erwähnten Art veräußert haben.

III.
Die Bekanntmachung tritt mit Beginn des 10. Sept . 1917

in Kraft.
Frankfurt (Main ), den 1. September. 1917.

Stellv . Generalkommando de» 18 . Armeekorps.
Der stellv. Kommandierende General:

Riedel,  Generalleutnant.

Verordnung.
Betr. : Anskentnng Kriegsbeschädigter.

Um der erfahrungsgemäß zu fürchtenden Ausbeutung oder
dem Mißbrauch der Kriegsbeschädigten durch private Unternehmer
und der damit verbundenen, ihren wirklichen Interessen oft zu¬
widerlaufenden Berufsberatung vorzubeugen, bestimme ich im In¬
teresse der öffentlichen Sicherheit auf Grund des § 9d des Ge¬
setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in der
Fassung des Reichsgcsetzes vom 11. Dezember 1915 für den mir
unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit dem Gou¬
verneur — auch für den Befehlsbereich der Festung Mainz:

Es ist verboten, daß Personen, die nicht Rechtsanwälte oder
nicht bei den Gerichten als Parteivertreter zugelaffen sind, gegen
Entgelt Gesuche für Kriegsbeschädigte oder deren Angehörige und
Hinterbliebenen zur Verfolgung von Rentenansprüchenoder Un¬
terstützungen, Erbittung von Änstellungsscheinen oder Erhebung
ähnlicher Ansprüche anfertigen.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu einem
Jahr , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Hast oder mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mk. bestraft.

Frankfurt a M ., den 24. August 1917.
Stellvertretendes (Generalkommando 18 . Armeekorps.

Der stellv. Kommandierende General.
Riedel,  Generalleutnant.

Abt. 111b. Tgb.-Nr. 1830915U0.



Verordnung
«der de» Absatz von ©bft

Die vorläufigen Uebergangsbestimmungenüber den Absatz
von Obst vom 23. August 1917 werden hiermit aufgehoben. An
ihre Stelle wird auf Grund der Verordnung des Herrn Reichs¬
kanzlers vom 3. April 1917 (R.G.Bl . S . 307) und der Bekannt¬
machung der Reichsstelle für Gemüse und Obst vom 20. August
1917 (Reichsanzeiger) Nr. 199), sowie der Verordnung über
Obst des Königlich Preußischen Landesamres für Gemüse und
Obst vom 25. August 1917 (Reichsanzeiger Nr. 204) hiermistdas
Folgende für das Gebiet des Regierungsbezirkes Wiesbaden ' an¬
geordnet:

1. Znlnfstger Uerkanf.
§ 1. Der Absatz von Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Zwet-

schen darf nur an die Bezirksstelle für Gemüse und Obstffür den
RegierungsbezirkWiesbaden Geschäftsabteilung Frankfurt a. M .,
Gallusanlage 2 — und die von ihr beauftragten Händler und
Sammelstellen erfolgen. Die Bezirksstelle bestimmt, wohin der
Versand geschieht.

8 2. Die Berechnung hat an die Bezirksstelle zu erfolgen.
Bei Versendungen mit der Eisenbahn ist der Rechnung der abge¬
stempelte Duplitkätfrachtbrief und bei Versendungen mit anderen
Transportmitteln die Empfangsbestätigung des Empfängers bei¬
zufügen.

2. Freigabe für de» Frischverzehr.
8 3. Die Bezirksstelle kann Obst, insbesondere Edelobst (Ta¬

felobst Gruppe 1) von der Verpflichtung des Verkaufs an die
Bezirksstelle ausschließen und für den Frischverzehr sreigeben.
Die Freigabe erfolgt durch die Bezirksstelle nach Erhalt des An¬
gebots der Ware oder auf Antrag des Besitzers. Anträge und
Freigabe sind in dringenden Fällen telegraphisch oder telefonisch an
die Bezirksstelle zu richten. (Telegr . Adr.: Bolksernährung Frank¬
furt a. M . Tel . Hansa 8054 57).

Soweit es' sich um Freigabe von Mengen, die im Einzel¬
falle 10 Zentner nicht Übersteigen, für den Frischverzehr handelt,
kann der Antrag auch an das zuständige Landratsamt , in den
Städten Frankfurt a. M. und Wiesbaden an den Magistrat oder
die von ihm bestimmte Stelle , gerichtet werden.

8 4. Der Antrag auf Freigabe ist möglichst frühzeitig zu stel¬
len. Der Besitzer des Obstes haftet dafür, daß nicht durch zu
späte Beantragung der Freigabe oder durch zu späte Einholung
der Verfügung das Obst dem Verderben ausgesetzt wird.

Bei dem Antrag ist anzugeben:
a) Obstsorte,
d) Menge,
c ) Name und Wohnort des Käufers.

Der Käufer kann ein Kommunalverband, ein Großmarkt,
eine Abnahmestelle oder ein zum Großhandel in Obst zugelassener
Händler sein.

3. Keförderungsschem.
8 5. Für alle Versendungen von Obst, einerlei ob sie mittels

Eisenbahn, Kahn, Wagen, Karren oder Tiere geschehen, ist ein
Beförderungsscheinerforderlich.

Der Beförderungsscheinist von der Ortsbehörde des Ver¬
sendungsortes auszustellen. Bei Beantragung des Beförderungs¬
scheines ist die Versandoerfügung der Bezirksstelle vorzulegen oder
für freigebene Sendungen die telegraphische oder schriftliche Ver¬
fügung, mit der die Ware freigesteüt ist. Freigestelltes Obst darf
nur innerhalb des Regierungsbezirks Wiesbaden versandt wer¬
den, sofern nicht die Freistellung ausdrücklich den Versand außer¬
halb des Regierungsbezirkesgenehmigt.

8 6. Für die Ausstellung des Beförderungsscheines ist eine
Gebühr zu entrichten. Die Gebühr beträgt für Sendungen

bis zu 10 Zentner 10 Pfg.
bis zu 100 Zentner 30 Pfg.
für größere Sendungen 50 Pfg.

Der Antragssteller ist berechtigt, die Gebühr den Empfängern
der Ware in Rechnung zu stellen.

8 7. Der Transportsührer hat den Beförderungsschein wäh¬
rend der Beförderung bei sich zu führen, auf Verlangen den Po- '
lizeibeamten oder den sonstigen Ueberwachungsorganen und nach
Ausführung des Transportes dem Empfänger der Ware auszu¬
händigen. Bei Beförderungen mit der Eisenbahn oder mit einem
Kahn ist der Beförderungsschein auf die Rückseite der Verlade¬
papiere aufzukleben. Der Absender ist nach Aufgabe des Obstes
zur Beförderung auf der Eisenbahn oder im Kahn nur noch mit
Genehmigung derjenigen Stelle die den Beförderungsschein aus¬
gestellt hat, berechtig:, zu bestimmen, daß die Auslieferung des
Obstes an einem anderen als den im Frachtbriefe und im Be¬
förderungsscheine bezeichneten Empfänger zu erfolgen habe.

8 8. Der Empfänger der Ware hat den Empfang auf dem
Beförderungsschein zu bescheinigen und diesen alsdann sofort an
die Bezirksstelle füp Gemüse und Obst für den Regierungsbezirk
Wiesbaden, Geschästsabteilung, Frankfurt a. M., Gallusanlage
2, zurückzuscnden.

Nach Ablauf der in dem Beförderungsschein gesetzten Frist
verliert dieser seine Nechtsgültigkeit. Rechtsungültig gewordene
Beförderungsscheinesind ebenfalls sofort an die Bezirksstelle zu»
rückzusenden.

§ 9. Für die Beförderung innerhalb geschlossener Ortschaften
bedarf es weder einer besonderen Genehmigung, noch des Beför¬
derungsscheines.

8 10. Von den vorstehenden Beschränkungen bleibt unber
der Absatz an Verbraucher, wenn nicht mehr als ein Kilogramm
den gleichen Verbraucher abgesetzt wird. Diese Mengeneinschx
ung gilt nicht für den Verkehr auf öffentlichen Märkten, wozu
gesamte öffentliche Kleinverkauf gehört, mithin auch der in ? '
geschifften.

4. Uebergangs - und Schl» tzbesttmm««ge».
§ 11. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Vecküy

ung in Kraft . Der Ausstellung des vorgeschriebenenBefist
ungsscheines bedarf es jedoch erst vorm 17. September 1917
Bis dahin erfolgt bei Sendungen mit der Eisenbahn diê Gen
migung durch Abstempelung des Frachtbriefes, jbei Versand,
anderen Transportmitteln die Genehmigung auf einen besorg,
Formular , wie es in 8 3 der im Uebrigen hiermit aufgehobe» «„stscku
Verordnung vom 23. August 1917 bestimmt ist. "

8 12. Im Uebrigen gelten die Bestimmungen der Beta«
machung vom 20. August 1917, insbesondere werden auch! Fernspr
Widerhandlungen gegen die vorstehenden Anordnungen mit j TT~l '
in der genannten Verordnung festgesetzten Strafen bedroht. K tn""u

— b(„ i9i7 . *<» "

KezirkssteUe für Gemüse n«b Ödst
für de« Regierungsbezirk Miesbaben.

Der Vorsitzende: Droege
Geheimer Regierungsrat. W*. 1

Kohlenversorgung gewerblicher Verbraucher

Dur,

Für »die Brennstoffoersorgung gewerblicher Verbrauchern
einem Monatsbedarf von 10 t (200 Ztr . und mehr) ist „
größter Wichtigkeit, daß sie durch die Bekanntmachung des Rest
kommiffars für die Kohlenverteilungvom 8. August 1917 (Reu
anzeiger Nr . 192) geforderten Meldungen in der Zeit vom 1. m£)6eq
5. September 1917 genau ung rechtzeitig an die vorgeschriebei di- ,
Stellen erstatten. Wer die Meldekarten nicht rechtzeitig abliesi .
hat keine Aussicht, im Oktober beliefert zu werden, weil die Kar!
als Grundlage für die Kohlenoerteilung dienen werden.

Zwischenlieferer(Händler) haben auf unverzügliche 3öcitf©taatg
gäbe der Meldekarten (§ 6 der Bekanntmachungvom 17. 6. l k- _
Reichsanzeiger Nr 145) an ihre Vorlieferer besonders zu ach!« A
Saumselige Weitergabe kann zur Folge haben, daß Zuweis« An i
der betreffenden Mengen nicht möglich ist. Händler neh« nd und
zweckniäßig Abschriften der Karte zu ihren Akten mit einem «rd hiern
nauen Vermerk, welcher Verbrauchergruppe der meldende A Mef
brauchec angehört. j

Annahme der Meldekarten darf von dem bisherigen Lies«~- -
nicht verweigert werden. Wenn ein bisheriger Lieferer die 2 A
nähme der Meldekarten trotzdem verweigert,' oder wenn ein » Untei
eröffneter Betrieb keinen Lieferer zur Annahme seiner Meldeka« 3*. mal
bereit findet, so ist neben der ohnehin für den Reichskommi?»ein wie
für die Kohlenverteilung in Berlin bestimmten Meldekarte dies West
den Lieferer bestimmte Meldekarte dem Reichskommissar für ! '
Kohlenoerteilnng in Berlin mit einem besonderen Begleitschm
einzusenden, in welchem anzugeben ist, aus welchem Grunde
Meldekarte nicht an einen Lieferer gegeben wurde und well
Lieferer vorgeschlagen wird.

Meldungen derselben Bedarfsmengen bei mehreren Li
rern find verboten und werden bestraft.

Falls ein Lieferer (Händler) die in einer Meldekarte ach
führten Brennstoffe von mehreren Vorlieserern bezieht, so gib!
nicht die urschriftliche Meldekarte weiter, sondern verteilt da
Inhalt auf neue Meldekarten, die an die einzelnen Vortieio
weiterzugeben sind. Die Mengen, der neuen Meldekarten dir
zusammen nicht mehr ergeben als die urschriftliche Karte,
neue Meldekarte hat

1. die auf diese Karte entfallende Menge sowie
2.  tu einer Gesamtsumme, die auf andere Karten verteil, »

Refimenge der urschriftlichen Karte zu enthalten. Die ne»ß ^ \
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zu enthalten.
Meldekarten sind mit dem Vermerk „Aufgeteilt" und dem Nach tz j
Derjenigen Firma zu versehen, die aufgeteilt hat. Die urschni ^
liche Karte ist sorgfältig aufzubewahren.

Zu Absatz 1. ck>der auf den Meldekarten befindlichen
leitung für die Ausfüllung der Meldekarten" wird bemerkt,
die dort verlangte Gesamtsumme nicht nur für die Bestellt
(Spalte 8 und 9), sondern auch für Zufuhr , Bestand und ®
brauch (-spalte 5, 6, 7) angegeben werden muß.

Für ausländische Kohle sind gesonderte Meldekarten eulj

wollen

Well

- - M
reichen. In diesem Falle sendet der Verbraucher sowohl d:eI>

UNd
Bis z

den Reichskommissar für die Kohlenverteilungals auch die F Wiste f
den Lieferer vorgesehene Meldekarte zusammen in einem mit^ einer S
Aufschrift „Auslandskohle" versehenen Umschlag an den Rest!-
konimisiar für die Kohlenverteilung in Berlin. Wege,

Ändere Vermerke und Mitteilungen auf den Karten als^ »eist
verlangten sind zivecklos und zu vermeiden. *vom 2:

Abgesehen von rechtzeitiger Meldung der VerbraucherE
die glatte Durchführung der vom Reichskommissar für die KoW .
Verteilung auf Grund der Meldungen geplanten Kohlenoersorg'"'
von der Gewandtheit und der Schnelligkeit der Arbeit des Han!
abhäugen. Es wird Sache des Handels sein zu beweisen
er den Anforderungen gewachsen ist.

Kerlin , den 27. August 1917.
Der Reich «kommt klar für die Kohlenvcrteil«»*

Gi
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